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Informationen zum Religionsunterricht 

Der Religionsunterricht ist nach der Bayerischen Verfassung und dem Bayerischen Gesetz über das 

Erziehungs- und Unterrichtswesen an den Schulen ordentliches Lehrfach. Die Erziehungsberechtigen 

haben das Recht, ihre Kinder vom Religionsunterricht abzumelden. Nach Vollendung des 18. Lebens-

jahres steht dieses Recht den Schülern selbst zu.  

Die Abmeldung vom Religionsunterricht kann nur aus Glaubens- und Gewissensgründen erfolgen. Sie 

muss spätestens am letzten Unterrichtstag des Schuljahres mit Wirkung für das folgende Schuljahr 

abgegeben werden; eine spätere Abmeldung ist nur aus wichtigem Grund möglich.  

Im Falle der ordnungsgemäßen Abmeldung wird für die betreffenden Schüler das Fach Ethik zum 

Pflichtfach. 

Die Wahl von Religionslehre bzw. Ethik als Abiturprüfungsfach ist nur bei Nachweis des Besuchs 

dieses Fachs in der Jahrgangsstufe 10 zulässig. Hat ein Schüler beim Eintritt in die Jahrgangsstufe 11 

von Religionslehre zu Ethik gewechselt oder umgekehrt, ist das neue Fach als Abiturprüfungsfach 

zulässig, wenn er zu Beginn der Jahrgangsstufe 11 durch eine Feststellungsprüfung nachgewiesen hat, 

dass er sich die Kenntnisse der Jahrgangsstufe 10 angeeignet hat; bei einem späteren Wechsel schei-

den die Fächer Religionslehre bzw. Ethik als Abiturprüfungsfächer aus. 

 

Informationen zum „SGM-aktuell“ und zu Veröffentlichungen im Internet 

An unserer Schule gibt es mit dem „SGM-aktuell“ 14-tägig erscheinende Schulnachrichten, die wir 

Ihnen auch auf unserer Schulhomepage zur Verfügung stellen. Internet und Datenschutz sind jedoch 

nur sehr schwer in Einklang zu bringende Bereiche. Auch eine Schulhomepage unterliegt den daten-

schutzrechtlichen Bestimmungen, die z.B. die Weitergabe personenbezogener Daten nur dann erlau-

ben, wenn die Zustimmung des Betroffenen zu ihrer Veröffentlichung auf der Schulhomepage vor-

liegt.  

Um Ihnen unser „SGM-aktuell“ dort tatsächlich zur Verfügung stellen zu können, bitten wir auf dem 

Rückmeldeabschnitt zum zusammenfassenden Anschreiben um Ihre Einverständniserklärung für Ihr 

Kind dafür, dass sein Name im Zusammenhang mit schulischen Veranstaltungen auf der Schulhome-

page veröffentlicht werden darf. 

 


